
Der Geschäftsträger a. i. Brasilia, den 18. September 2014
der Bundesrepublik Deutschland

Herr Minister,

ich beehre mich, Ihnen im Namen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland unter
Bezugnahme auf das Protokoll der Regierungsverhandlungen vom 11. September 2009
(Nummer 3.3.3), der Regierungskonsultationen vom 30. Oktober 2012 (Nummer 2.2.2.2),
der Regierungsverhandlungen vom 10. Dezember 2013 (Nummer 2.2.3.1) und der gemein-
samen Absprache vom 22. Mai 2014 folgende Vereinbarung über die Reprogrammierung
nicht rückzahlbarer deutscher Finanzierungsbeiträge im Rahmen der dem Ziel der Entwick-
lung der Föderativen Republik Brasilien zugutekommenden bilateralen Zusammenarbeit
vorzuschlagen:

1. In Übereinstimmung mit den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechts -
vorschriften werden Finanzmittel in Form von nicht rückzahlbaren Finanzierungsbei-
trägen (nachfolgend als „Finanzierungsbeiträge“ bezeichnet) im Wert von bis zu
9 704 839,77 Euro (in Worten: neun Millionen siebenhundertviertausendachthundert-
neununddreißig Euro und siebenundsiebzig Cent) von der Regierung der Bundesre-
publik Deutschland über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (nachfolgend als „KfW“
bezeichnet) an einen von beiden Regierungen gemeinsam auszuwählenden Empfän-
ger (nachfolgend als „Empfänger“ bezeichnet) für das Vorhaben „Transitionsfonds für
ARPA 4 Life“ mit dem Ziel reprogrammiert, dieses in Übereinstimmung mit den in der
Föderativen Republik Brasilien geltenden Rechtsvorschriften in der Föderativen Re-
publik Brasilien durchzuführen.

Die nachfolgend aufgeführten, zu reprogrammierenden Restmittel wurden bei den Re-
gierungsverhandlungen vom 14. November 1990 und 4. November 1992 für folgende
Vorhaben zugesagt:

– Demarkierung von Indianergebieten (Demarcação de Terras Indígenas) bis zu
1 255 109,71 Euro (in Worten: eine Million zweihundertfünfundfünfzigtausendein-
hundertneun Euro und einundsiebzig Cent);

– Naturressourcenpolitik Programm (NRPP) (Política de Recursos Naturais) bis zu
6 662 357,44 Euro (in Worten: sechs Millionen sechshundertzweiundsechzigtau-
senddreihundertsiebenundfünfzig Euro und vierundvierzig Cent);

Die Vereinbarung in der Form eines Notenwechsels
vom 18. September 2014/13. November 2014 zwischen
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der
Regierung der Föderativen Republik Brasilien über Finan-
zielle Zusammenarbeit (Vorhaben: „Transitionsfonds für
ARPA 4 Life“) ist nach ihrer Inkrafttretensklausel 

am 24. November 2014

in Kraft getreten; die deutsche einleitende Note wird
nachstehend veröffentlicht.

Bonn, den 6. Juli 2015
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– Integrierte Naturwaldbewirtschaftung (Apoio ao Manejo Florestal Sustentável -
PROMANEJO) bis zu 881  836,16 Euro (in Worten: achthunderteinundachtzig -
tausendachthundertsechsunddreißig Euro und sechzehn Cent);

– Management der Naturressourcen der amazonischen Überschwemmungsgebiete
(Projeto de Manejo dos Recursos Naturais da Várzea – ProVárzea) bis zu
905 536,46 Euro (in Worten: neunhundertfünftausendfünfhundertsechsunddreißig
Euro und sechsundvierzig Cent).

2. a)  Die Bereitstellung der Finanzierungsbeiträge erfolgt über einen Finanzierungsver-
trag, der zwischen dem Empfänger und der KfW zu schließen ist. 

b) Der in unter Buchstabe a erwähnte Finanzierungsvertrag wird geschlossen, nach-
dem die Regierung der Bundesrepublik Deutschland die Durchführbarkeit des an
diesen Vertrag geknüpften Vorhabens „Transitionsfonds für ARPA 4 Life“ aner-
kannt hat.

c) Die entsprechenden Auszahlungszeiträume können mit Einwilligung der zustän-
digen Stellen beider Regierungen verlängert werden.

3. a)  Die Finanzierungsbeiträge werden dem brasilianischen Projektträger für die voll-
ständige oder anteilige Finanzierung von Warenkäufen und/oder Dienstleistungen
zur Verfügung gestellt, die zur Durchführung des Vorhabens „Transitionsfonds für
ARPA 4 Life“ erforderlich sind, wie zum Beispiel Zahlungen an Lieferanten, Bau-
unternehmen und/oder Gutachter.

b) Ein Teil der Finanzierungsbeiträge kann zur Deckung der wechselkursbedingten
Kosten dienen, die bei der Umrechnung in die einheimische Währung zwecks
Durchführung des Vorhabens „Transitionsfonds für ARPA 4 Life“ entstehen.

4. Die Verwendung der Finanzierungsmittel für die vollständige oder anteilige Zahlung
der unter Nummer 3 Buchstabe a genannten Waren und/oder Dienstleistungen hat in
Übereinstimmung mit den Richtlinien der KfW für die Beauftragung von Consultants
sowie für die Vergabe von Liefer- und Leistungsaufträgen in der Finanziellen Zusam-
menarbeit zu erfolgen, die unter anderem die bei der Ausschreibung internationaler
Wettbewerbe einzuhaltenden Verfahren festlegen, es sei denn, solche Verfahren fin-
den keine Anwendung oder sind nicht geeignet.

5. In Bezug auf den Seetransport und die entsprechende Versicherung von Waren, die
ganz oder teilweise mit Finanzierungsmitteln erworben werden, vermeiden die beiden
Regierungen im Rahmen ihrer jeweils anzuwendenden Gesetze und Verordnungen
Restriktionen, die einem fairen und freien Wettbewerb der Transport- und Versiche-
rungsunternehmen beider Länder schaden könnten.

6. Für deutsche Staatsangehörige, deren Dienstleistungen in der Föderativen Republik
Brasilien zur Lieferung der unter Nummer 3 Buchstabe a aufgeführten Waren und/oder
Dienstleistungen erforderlich sind, gelten zwecks Ausübung ihrer Tätigkeit in der Fö-
derativen Republik Brasilien in Übereinstimmung mit der brasilianischen Ausländer-
gesetzgebung erleichterte Einreise- und Aufenthaltsbedingungen.

7. Die KfW übernimmt nicht die Zahlung von Steuern, Gebühren und öffentlichen Abga-
ben, die in der Föderativen Republik Brasilien in Zusammenhang mit dem Abschluss
und der Durchführung des unter Nummer 2 genannten Vertrages anfallen.

8. Das Vorhaben „Transitionsfonds für ARPA 4 Life“ kann im Einvernehmen zwischen
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Föderativen
Republik Brasilien durch andere Vorhaben ersetzt werden, sofern sie als Vorhaben
des Umweltschutzes oder der sozialen Infrastruktur oder als Kreditgarantiefonds für
mittelständische Betriebe oder als Maßnahmen zur Armutsbekämpfung oder zur Ver-
besserung der gesellschaftlichen Stellung der Frau die besonderen Voraussetzungen
für die Förderung im Wege eines Finanzierungsbeitrags erfüllen. Erfüllt das neue Vor-
haben nicht die Voraussetzungen für die Förderung im Wege eines Finanzierungsbei-
trags, so kann ein Darlehen gewährt werden.

9. Der Empfänger der Finanzierungsbeiträge stellt der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland und der KfW im Rahmen des abzuschließenden Einzelvertrags Informa-
tionen und Daten über den Fortschritt des Vorhabens „Transitionsfonds für ARPA 4
Life“ zur Verfügung.

10. Die beiden Regierungen konsultieren sich gegenseitig bezüglich eventuell auftauchen-
der Fragen, die mit der gegenwärtigen Vereinbarung in Zusammenhang stehen.

11. Diese Vereinbarung wird in deutscher und portugiesischer Sprache geschlossen,
 wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. 

Falls die Regierung der Föderativen Republik Brasilien mit den unter Nummern 1 bis 11
gemachten Vorschlägen einverstanden ist, beehre ich mich vorzuschlagen, dass diese
Note und die das Einverständnis Ihrer Regierung zum Ausdruck bringende Antwortnote
Eurer Exzellenz eine Vereinbarung zwischen unseren Regierungen bilden, deren Wortlaut
als verbindlich und endgültig festgelegt wird. Sie tritt für das Vorhaben „Transitionsfonds
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für ARPA 4 Life“  an dem Datum in Kraft, an dem bei der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland eine schriftliche Notifizierung der Regierung der Föderativen Republik Brasi-
lien darüber eingeht, dass die innerbrasilianischen Voraussetzungen zur Unterzeichnung
des Finanzierungsvertrags gegeben sind. 

Genehmigen Sie, Herr Minister, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochach-
tung.

Dr. C l a u d i u s  F i s c h b a c h

Seiner Exzellenz
dem Minister für Auswärtige Angelegenheiten
der Föderativen Republik Brasilien
Herrn Luiz Alberto Figueiredo Machado

Brasilia
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